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3. Oktober

Tag der Deut-
schen Einheit?
Am 3. Oktober 1990 trat der 
Beitritt der DDR dem Gel-
tungsbereich des Grundge-
setzes der alten Bundesre-
publik Deutschland bei. Der 
Tag der Einheit in diesem 
Lande gewidmet sein. Kann 
er diese Aufgabe erfüllen? 
Diese Frage zieht eine an-
dere nach sich: Gibt es eine 
Einheit oder bewegen wir 
uns auf eine solche zu?

Eine Frage des      
„Dazugehörens“
Es sollen hier gar nicht die 
sehr berechtigten Klagen 
hinsichtlich der Vergütungs- 
und Lohn-Unterschiede zwi-
schen „alten“ und „neuen“ 
Bundesländern wiederholt 
werden, die immer noch 
nicht beseitigt sind. Noch 
bedeutsamer erscheint mir, 
dass der rasante Abbau des 
Sozialstaates in all seinen 
Facetten eine Nicht-Einheit 
erzeugt, wie sie weder 
die alte Bundesrepublik 
noch die DDR gekannt hat. 
Vielfach ist die Gesellschaft 
geteilt: in die mit Arbeit 
und die ohne, in die mit 
gesichertem Arbeitsver-
hältnis und die in „prekä-
rem Arbeitsverhältnis“, in  
Privatversicherte und die 
Kassen-Ärmlinge, insbeson-
dere mehr denn je in Arm 
und Reich, ja, und auch im-
mer noch in „Deutsche“ und 
„Ausländer“, unter letzteren 
sind viele, die hier lange 
leben und Steuern zahlen. 
Von ihnen könnten eine Rei-
he Deutsche werden, aber 
dafür verlangt man (wenn 
sie nicht aus dem „west-
lichen Ausland“ sind) das 
Aufgeben der ursprüngliche 
Staatsangehörigkeit.

Unsere Feier
DIE LINKE Berlin wird diesen 
Tag im Karl-Liebknecht-
Haus mit der Gründung 
einer Landesarbeitsgemein-
schaft begehen, die der 
Situation und den Anliegen 
der Migranten sowie dem 
Kampf gegen Rassismus 
und ethnische Ausgrenzung 
eine zusätzliche Stimme 
geben wird*.

Andreas Schlüter
*Diese Gründungs-Sitzung 
findet nach Redaktions-
schluss statt, aber wir 
werden in unserer nächsten 
Ausgabe ausführlich darü-
ber berichten.

Großer Erfolg:
Kulmer-Kietz-
Straßenfest
Am 5. September hat DIE LINKE 
Tempelhof-Schöneberg gezeigt, „was sie 
drauf hat“! In der Großgörschenstra-
ße pulste „linkes Leben“. Mit großer 
Unterstützung und Beteiligung durch 
Vereine, befreundete Parteien und 
Firmen wurde ein Teil der Straße in 
ein politisch-soziales Straßendorf des 
Miteinanders verwandelt.
   Es beteiligten sich zur Unterstüt-
zung unseres Bezirksverbandes u. a. 
die LAG HARTZ IV, E. & M. Leydicke, 
Freeda Familienhilfe, Husur (Altenstät-
te für Migranten), Venezuela Avanza, Polo Democrático 
Alternativo Columbia (PCC), die Botschaft Boliviens, 
Allmende e. V., Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e. V., 
Rifundazione Communista, Galerie Berlin (BAKU), die 
Volkssolidarität, der Verein „Integra Arabische Jugend“, 
BI-Gasometer, eine Ecuadorianische Initiative, Viet Nam 
Solidarität Medizinische Hilfe für Vietnam e. V., Dersim 
Kultur Gemeinde e. V., Stadt-Natur-Erlebnis und der 
Notdienst für Suchtgefährdete. Auch der Zeitungsladen 
an der Ecke Steinmetzstraße beteiligte sich und gab 
logistische Unterstützung.
   Für musikalische Stimmung sorgten das „Wedding 
Skiffle Orchestra“, „Jazz mit Tony Hurdley ś Berlin-Black 
Stompers“, der Chor „IG Peng“, türkische Musik mit „CAN-
LAR“ und die lateinamerikanische Gruppe „La Mula“.

   

Die politischen Höhepunkte bestanden in zwei Ge-
sprächsrunden. 

   

In der ersten Runde sprachen unsere Direktkandidatin 
Figen Izgin und Patra Pau (MdB, DIE LINKE), moderiert 
von unserem Bezirksvorsitzenden Carsten Schulz, über 
wichtige Anliegen unserer Partei, wie Friedenspolitik, 
Familien- und Bildungspolitik, die Notwendigkeit, den 
Anspruch auf Bildung und mehr Demokratie.
    So sprach Petra von der Notwendigkeit, den Opti-

onszwang (den Zwang für hier geborene Kinder von 
Migranten, sich mit 18 zwischen der Deutschen Staats-
angehörigkeit und der <früheren> Staatsangehörigkeit 
ihrer Eltern zu entscheiden) abzuschaffen. 
   Figen plädierte dafür, den Anspruch auf Bildung 
unzweideutig ins Grundgesetz aufzunehmen und ebenso 
dafür, mehr direkte Demokratie zu etablieren und 
Volksbegehren und Volksentscheide grundgesetzlich zu 
verankern.
 
        

Figen moderiert dann die zweite Gesprächsrunde mit un-
serem Bezirksverordneten Harald Gindra und unseren 
Genossen Ridvan Kücük und Cetin Yildiz, in der es nicht 
nur um die Situation und Politik im Kiez, sondern auch 
um das menschenunwürdige HARTZ IV-Regime und die 
Teilhabe von Migranten an gesellschaftlichen Prozessen 
und Politik ging. So stellte Harald klar, dass das Jobcen-
ter im Zuständigkeitsbereich der grünen Stadträtin Klotz 
liegt und durch besonders viele (nicht selten) erfolgreich 
angefochtene Fehlentscheidungen herausragt.
   Viel positives Echo haben wir bekommen und den 
deutlichen Wunsch gehört, so etwas wieder zu machen. 
Deutlich war zu spüren, besonders der Kulmer Kiez ist 
ein Ort unserer Verankerung in Schöneberg.

Text & Fotos: Andreas Schlüter

KIEZFEST KULMER STRASSE
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Honduras
Sommerschule 
bei der KPÖ Graz
Die Sommerschule war ein 
willkommener Besuchsanlass, 
denn zu den Genoss/innen der 
KPÖ Graz in der Steiermark 
bestehen seit Jahren seitens des 
Bezirksverbandes freundschaft-
liche Kontakte. Neun Mitglieder 
nahmen das fünftägige Angebot 
gerne in Anspruch,  denn damit 
verbunden war nicht nur eine 
kurze Auszeit vom Alltag, son-
dern gerade auch der Wunsch 
mit Genoss/innen aus anderen 
europäischen Ländern gemein-
sam zu diskutieren. 
Das große Hauptthema war die 
weltweite Wirtschaftskrise. 
Lucas Zeise referierte über die Finanzkrise. Obwohl er 
Gründungsmitglied der Financial Times Deutschland 
ist, vertritt er eine kritische Position und ist Autor des 
Werkes „Ursachen und Wege aus der Krise“. Er sieht die 
Hauptursache in der Größe des Finanzsektors, der viel 
stärker gewachsen sei als die Realwirtschaft . Der Weg-
bereiter ist der Neoliberalismus, der das Klima schafft, 

um direkte Ausbeutungsraten zu erhöhen. Zu diesem 
Zweck wurden die Privatisierung vorangetrieben, Sozi-
alleistungen gesenkt, die Gewerkschaften geschwächt. 
Die Mehrwerteinnahmen für das Kapital erhöhten sich 
dadurch signifikant und 
führten zu einer Anla-
gegier, deren Wucher in 
den Hedgefonds gipfelte. 
Diese Anlagemöglichkeit   
bestand darin gesunde 
Unternehmen aufzukau-
fen, „auszuschlachten“ 
und gewinnbringend zu 
veräußern. So flossen 
riesigen Gewinne u.a. in 
den US-Immobilienmarkt, 
bis diese pyramidenspie-
lerische Luftnummer aus 
blindgierig überbewerte-
ten Krediten platzte und 
als weltweite Finanzkrise 
endete. Großbanken 
brachen zusammen und 
mit ihnen das Vertrauen 
der Finanzwirtschaft. 

Die Leidtragenden sind die Masse der Lohnabhängigen, 
die ihre Arbeit verlieren und oder noch mehr soziale 
Einschränkungen hinnehmen müssen. Die Politik wird 
restriktiver und führt zu zunehmender Polarisierung 
zwischen Kapital und Arbeit. Einzig die Rüstungsindus-
trie verzeichnet einen Aufschwung, was die Gefahr von 
weiteren Kriegseinsätzen in Krisenherden bedeuten 
wird. Einen wichtigen Beitrag leistete u.a. auch der ös-
terreichische Journalist Wolfgang Purtscheller, mit dem 
Thema „Krise und die neue Rechte“. Demnach hat die 
Rechte in Österreich wie in Deutschland Aufwind, wobei 
ihre Agitation die der Altnazis ist. Rassistische Ungleich-
heit soll dabei festgeschrieben werden. Erschreckend ist 
auch der Mißbrauch linker Inhalte, die selbst Bezug neh-
men auf Befreiungskämpfe in der Dritten Welt; vielerorts 
versuchen sie, in Betriebe einzudringen. Der Rechtsruck 
zeigt sich nicht nur in den typisch rechten Parteien, 
sondern in der Mitte der Gesellschaft insgesamt, wobei 
ihnen die FPÖ willfährig den Steigbügel hält. Immer 
unverhohlener propagiert diese Partei ihr rechtes Ge-
dankengut und Seilschaften zu Burschenschaften haben 
dabei einen fatalen Einfluss.
Insgesamt gab uns die Sommerschule aber auch Hoff-
nung, in der Krise den Widerstand bei den Menschen 
hervor zu rufen. Es liegt an uns Linken, die Kräfte zu 
bündeln, Abwehrkämpfe zu führen und den politischen 
Systemwechsel nicht aus dem Auge zu verlieren.

Elisabeth Wissel

Die FDP wird künftig den 
Außenminister stellen – eine 
schlechte Nachricht für 
fortschrittliche Regierungen 
und Bewegungen in den 
Ländern des Südens. Schon 
in der Opposition hat die 
FDP Kostproben liberaler 
Außenpolitik gegeben: 

   Als im Juni in Honduras 
der demokratisch gewählte 
Präsident Manuel Zelaya 
vom Militär festgesetzt und 
außer Landes gebracht wur-
de, rechtfertigten führende 
liberale Politiker den Staats-
streich. Von Steuergeldern 
lud die FDP-nahe Naumann-
Stiftung sogar Propagan-
disten des Putsches in den 
Deutschen Bundestag ein.

   DIE LINKE hat dagegen 
Partei ergriffen für die 
rechtmäßige Regierung und 
für die sozialen Bewegun-
gen, die sich in Honduras 
für Zelaya einsetzen. 

   Jetzt ist der Präsident 
überraschend nach Hondu-
ras zurückgekehrt und hat 
Zuflucht in der brasiliani-
schen Botschaft gefunden. 
Immer mehr Menschen 
gehen auf die Straße, um 
ihn zu unterstützen. 

   Das Putschregime reagiert 
mit äußerster Brutalität auf 
die Proteste. Die Zahl der 
getöteten Zelaya-Anhänger 
steigt. Büros von Men-
schenrechtsorganisationen 
werden gestürmt. Der Druck 
von außen auf das Putschre-
gime muss deshalb erhöht 
werden. 

   Von einem FDP-Außen-
minister ist das leider nicht 
zu erwarten. Denn die FDP 
vertritt in Lateinamerika die 
Interessen der alten Eliten

 . „Bitte verhindert, dass 
Westerwelle Außenminister 
wird“, baten uns Freunde 
aus Lateinamerika vor der 
Bundestagswahl. 

   Das liegt nun nicht mehr 
in unserer Hand. Aber DIE 
LINKE wird weiterhin die 
sozialen Bewegungen in 
Lateinamerika solidarisch 
unterstützen.

Alexander King

GRAZ
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AK ELViS 
Rote Insel, Feurigstr. 67-68

 Hilfe und Beratung zu 
 ALG-2 und Sozialgeld

Jeden Di, 17-19 Uhr
Jeden Do., 10-12 Uhr

 Erwerbslosenfrühstück

Jeden 2. & 4. Do., 10-12 Uhr

 JobCenter-Aktionen         
in der Wolframstrasse 89-92
Jeden 1. & 3. Di., 10-11 Uhr 
sowie donnerstags 17-18.30 
Uhr (Termine bitte erfragen)

Nachrichten

 Prof. Christoph Butterwegge

Elend und raues 
soziales Klima drohen
Der Kölner Politikwissenschaftler Christoph Butterweg-
ge erwartet ein rauheres soziales Klima, die zunehmen-
de Verelendung größerer Teile der Bevölkerung sowie 
eine Massenarbeitslosigkeit deutlich über den üblichen 
Prognosen.
   Er sagte in einem Pressegespräch mit der Deutschen 
Presse-Agentur dpa: „Die Gesellschaft zerfällt immer 
mehr in Arm und Reich. Wir müssen mit einer Rekord-
Arbeitslosigkeit, Lohndumping und einer zunehmenden 
Verarmung rechnen. ... Das Thema Arbeitslosigkeit ist 
im öffentlichen Bewusstsein, denn sie trifft inzwischen 

auch die Mittelschicht, qualifizierte Arbeitnehmer und 
Beschäftigte von Traditionsunternehmen. Aber der As-
pekt der drohenden Verelendung von vielen Menschen 
kommt in der Wahrnehmung zu kurz.“
   In den aktuellen Prognosen der OECD wird mit dem 
stärksten Konjuktureinbruch erst noch gerechnet - und 
damit mit nur 5,1 Millionen Arbeitzslosen Ende 2010 
(wer das glaubt, wird selig!)
   Diese Krise wird unmittelbar zu drastisch sinkenden 
Einkommen führen.
   Christoph Butterwegge prognostiziert: „Innerhalb der 
wachsenden Gruppe der Armen wird es eine sehr deutli-
che Spaltung geben zwischen denen, die mit Niedriglöh-
nen noch eben so über die Runden kommen, und denen, 
die als Dauerarbeitslose ohne Perspektive verelenden.“

BMB

Vom Amt schikaniert
 
Vom Amt schikaniert, von anonymen „Saubermännern“ 
beschimpft und bedroht - die Hartz-IV-Hetze gegen Arme 
tragt Früchte.
   Der in Nürnberg wohnende Sozialhilfeempfänger 
Thomas M. Müller sollte nach Ansicht des dortigen 
Sozialamts seine Wohnung wechseln, da seine Miete 
die dafür vorgesehene Obergrenze übersteigt. Um seine 
„Umzugstauglichkeit“ prüfen zu lassen, wurde der 
schwerbehinderte und chronisch kranke Mann von der 
Behörde zum Gesundheitsamt geschickt.

Unmenschliche Behandlung beim Arzt
Der 44-jährige fühlte sich dort aber so schlecht und 
unmenschlich behandelt, dass er eine weitere Zusam-
menarbeit mit den Amtsärzten ablehnte. Von anderen 
Experten wollte er sich jedoch jederzeit begutachten 
lassen, allerdings nicht mehr von den Medizinern im 
Gesundheitsamt. Daraufhin drohte das Sozialamt, die 
Hilfe wegen „fehlender Mitwirkung“ zum Monatsende 
komplett einzustellen. 

Die Zeitung berichtet
Nachdem die „Nürnberger Nachrichten“ über den Fall be-
richteten, ist diese Drohung zwar wieder zurückgezogen 
worden, dafür wurden aber eine Reihe neuer Schikanen 

eingeleitet. Der Gang in die Öffentlichkeit brachte ihm 
nicht nur Solidarität und Unterstützung ein, sondern er 
sieht sich seitdem auch per E-Mail, Schreiben und Leser-
briefen übelsten Pöbeleien ausgesetzt.

Öffentliche Beschimpfungen
So wurde er als „Hypochonder“, „stinkfaule fette Sau“ 
und „Sozialschmarotzer“ beschimpft. Ihm wurde sogar 
schon nahegelegt, doch Selbstmord zu begehen und 
falls er es nicht freiwillig mache, könne auch ein wenig 
nachgeholfen werden. Thomas M. Müller hat inzwischen 
Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Früchte der Hartz-IV-Hetze
Deutschland hat es wirklich weit gebracht, wenn hier 
Menschen mit Behinderung anonym beleidigt und be-
droht werden, nur weil sie Sozialhilfe beziehen und von 
ihrem Recht auf Widerspruch Gebrauch machen. Für das 
Menschenbild, das hinter diesen Diffamierungen steckt, 
trägt die Politik einen großen Teil der Verantwortung. Es 
sind die „Clements“ mit ihren „Parasiten“-Vergleichen, 
die „Westerwelles“ mit ihrem Geschwätz vom „faulen Ar-
beitslosen“, die „Söders“ und die „Sarrazins“, die mit ih-
rer Hetze auf Stammtischniveau solch ein Gedankengut 
wieder gesellschaftsfähig gemacht haben. Hoffen wir, 
dass sich die Gesellschaft irgendwann auch als fähig 
erweist, sich dieser Brandstifter zu erinnern und sie zur 
Rechenschaft zu ziehen!           (tgr, Die-Keas, 16.09.2009) 

 Schwarz-Gelb wirft seine Schatten voraus

Künftig 0-Euro-Jobs 
Das Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen deutet ein Urteil des Bundessozi-
algerichts zur Fahrtkostenerstattung so, dass Mehrauf-
wandsentschädigungen nur bis zur Höhe der tatsächli-
chen Aufwendungen gezahlt werden sollen.
   In einem uns vorliegenden Schreiben an einen Landrat 
aus NRW heißt es u.a.: „Zum Fordern gehört u.a., dass 
jeder erwerbsfähige Hilfebedürftige aktiv an allen 
Maßnahmen zu seiner Eingliederung in Arbeit mitwirkt, 
seine Arbeitskraft zur Beschaffung seines Lebensun-
terhalts einsetzt und – sofern eine Erwerbstätigkeit auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit nicht 
möglich ist – eine angebotene zumutbare Arbeitsgelegen-
heit übernehmen muss. Kommt der erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige seinen Pflichten nicht nach, drohen Sankti-
onen gemäß S 31 SGB Il. Dem Grundsatz des Forderns 
würde es daher nicht entsprechen, wenn erwerbsfähige 

Hilfebedürftige vielmehr umgekehrt einen finanziellen 
Vorteil oder Anreiz allein dafür erhielten, dass sie ihren 
gesetzlichen Pflichten nachkommen.“
    Der anfragende Landrat hatte beabsichtigt, die Mehr-
aufwandsentschädigung so zu gestalten, dass einem 
Ein-Euro-Jobber mindestens 50 Cent/Stunde bleiben.
    Werner Schulten, Bundessprecher der Bundesarbeits-
gemeinschaft Hartz IV der Partei DIE LINKE erklärt 
hierzu: „In Erwartung des Wahlergebnisses hat das 
Ministerium bereits vor der Wahl die erste Katze aus 
dem Sack gelassen. Die Einführung von 0-Euro-Jobs ist 
sicher erst die Spitze des Eisberges, was uns von der 
neuen Regierung an menschenverachtenden Regelungen 
noch angeboten wird. Wurden bisher schon Erwerbslose 
als billige Arbeitskraft missbraucht, werden sie künftig 
ohne jegliche Bezahlung mit der Bedrohung von Sankti-
onen zu Zwangsarbeit gezwungen. Der menschenrechts- 
und verfassungswidrige Sanktionsparagraph 31 SGB II 
muss sofort ersatzlos gestrichen werden.“

Werner Schulten, 
Bundessprecher BAG Hartz-IV

Die wahren Hartz-IV-
Betrüger
Mehr als 100 Unterneh-
men erschleichen sich 
staatliche Zuschüsse
In der öffentlichen Meinung 
ist weit verbreitet, viele 
Hartz-IV-Bezieher würden 
sich staatliche Leistungen 
durch falsche Angaben 
erschleichen. Einzelfälle, 
die in den Medien viel Raum 
finden, widerspiegeln ein 
verzerrtes Bild.
   In einem ganz anderen Stil 
betrügen viele Unternehmen 
und ergaunern sich Zu-
schüsse der Bundesagentur 
für Arbeit.
   Mittlerweile ist dieses 
Phänomen so weit ver-
breitet, dass nun auch die 
Bundesagentur sich zum 
Handeln veranlasst sieht.
   Laut Angaben der Bundes-
agentur bereichnern sich 
bundesweit mehr als 100 
Unternehmen und streichen 
beispielsweise das Kurz-
arbeitergeld ein, um sich 
finanziell zu sanieren.
   Bislang stehen 116 Firmen 
unter Verdacht, etliche sind 
der Staatsanwaltschaft und 
dem Hauptzollamt überge-
ben worden.
   Bei Einstellungszuschüs-
sen wird ähnliches berich-
tet: Neueinstellungen erfol-
gen nur, wenn die JobCenter 
Einstellungszuschüsse 
finanzieren. Oftmals werden 
Arbeitnehmer nach Auslau-
fen der Förderung  gefeuert. 

  www.gegen-hartz.de

HARTZ-IV-NACHRICHTEN
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MeldepflichtHartz IV: Anspruch auf Ein-
gliederungsvereinbarung?
 

Heute schränkte das Bundessozialgericht die Rechte von 
Erwerbslosen erneut ein: Es besteht kein Anspruch auf 
einen Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung mit 
der Arge oder zumindest darauf, Verhandlungen über 
eine Eingliederungsvereinbarung zu führen sowie ihm 
einen persönlichen Ansprechpartner zu benennen.
Das Bundessozialgericht urteilte: Kein Anspruch auf 
eine Eingliederungsvereinbarung
   Die Rechte von Erwerbslosen werden mit diesem Urteil 
entschieden eingeschränkt
   Heute beschloss das Bundessozialgericht in Kassel: 
Arbeitslosengeld-2-Bezieher haben keinen Anspruch auf 
Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung mit der 
Arge oder zumindest darauf, Verhandlungen über eine 
Eingliederungsvereinbarung zu führen sowie ihm einen 
persönlichen Ansprechpartner zu benennen. 

Der Fall
   Damit schränkte das Bundessozialgericht entschieden 
die Rechte von Hartz-IV-BezieherInnen ein. (Bundessozi-
algericht, 22.09.2009, AZ: B 4 AS 13/09 R).
   Im konkreten Fall erhält der Kläger seit dem Jahr 2005 
das ALG-2. 
   Nachdem es der Arge und dem Kläger nicht gelungen 
war, in ein Gespräch über die Eingliederung des Klägers 
zu kommen, übersandte die Arge dem Kläger einen 
Entwurf einer Eingliederungsvereinbarung mit der Bitte, 
ein Exemplar unterschrieben zurückzusenden. 
   Der Kläger unterschrieb die Eingliederungsvereinba-
rung nicht und machte geltend, er habe keine Gelegen-
heit gehabt, sich in die Eingliederungsvereinbarung 
einzubringen. Das Handeln der Arge sei rechtswidrig, 
argumentierte der Kläger. 
   Die Arge ersetzte daraufhin die Eingliederungsverein-
barung durch einen Verwaltungsakt.

Aus dem Urteil

 Nach § 15 Abs 1 Satz 1 SGB II soll die Agentur für Arbeit 
im Einvernehmen mit dem Kommunalen Träger mit 
jedem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die für seine 
Eingliederung erforderlichen Leistungen vereinbaren. 
   Kommt eine solche Eingliederungsvereinbarung nicht 
zustande, sollen die Regelungen, die Inhalt der Eingliede-
rungsvereinbarung sein können, durch Verwaltungsakt 
erfolgen (§ 15 Abs 1 Satz 6 SGB II). 
   Nach der Entscheidung des Bundessozialgerichts 
handelt es sich bei § 15 Abs 1 SGB II um eine reine Ver-
fahrensvorschrift, die das Verhalten und Vorgehen der 
Grundsicherungsträger - Arbeitsagentur und kommuna-
ler Träger - steuern soll. 
   Der Grundsicherungsträger trifft daher eine nicht 
justiziable Opportunitätsentscheidung darüber, welchen 
Verfahrensweg er zur Erfüllung des Ziels der Eingliede-
rung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen wählt. 
   Der erwerbsfähige Hilfebedürftige kann durch ein 
„Nichtverhandeln“ keinen Rechtsverlust erleiden. 
   Dem erwerbsfähigen Hilfebedürftige wird die Mög-
lichkeit eröffnet, das inhaltliche Ergebnis einer durch 
Verwaltungsakt abgelehnten oder bewilligten Einglie-
derungsleistung im Sinne von § 15 Abs 1 Satz 2 SGB II 
gerichtlich voll überprüfen lassen.

Kein Anspruch auf die Benennung ei-
nes persönlichen Ansprechpartners
Auch auf die vom Kläger geforderte Benennung eines 
persönlichen Ansprechpartners im Sinne des § 14 Abs 1 
Satz 2 SGB II besteht nach Auffassung des 4. Senats des 
Bundessozialgerichts kein Rechtsanspruch. 
   Ebenso wie bei den Regelungen über den Abschluss 
einer Eingliederungsvereinbarung handelt es sich inso-
weit um eine an den Grundsicherungsträger adressierte 
verfahrensleitende Vorschrift auf dem Weg der Errei-
chung des Ziels der Eingliederung. 
   Der Anspruch des Klägers auf Eingliederungsleistun-
gen wird dadurch nicht berührt. 

www.gegen-hartz.de,  22.09.2009

Erreichbarkeit - Ortsanwesenheit
 
Viele Hartz-IV-Betroffene fühlen sich durch die Pflicht 
zur Ortsanwesenheit gedemütigt – zu Recht! 
   Zunächst einmal ist es wichtig, zwischen Gesetzen und 
Anordnungen des Verwaltungsrats der BA zu unter-
scheiden. Während das Gesetz im SGB III, § 119 von dem 
Arbeitslosen verlangt, dem Arbeitsamt zur Verfügung 
zu stehen, hat der Verwaltungsrat des Arbeitsamtes 
per Anordnung eine Ortsanwesenheitspflicht erlas-
sen. Die Ermächtigung dazu ergibt sich wiederum aus 
einem Gesetz. Im SGB III § 152 wird die Bundesagentur 
ermächtigt, durch Anordnung näheres zu bestimmen zu 
den Pflichten des Arbeitslosen, Vorschlägen der Agentur 
für Arbeit zur beruflichen Eingliederung Folge leisten zu 
können. Mit der Erreichbarkeits-Anordnung in der der-
zeit gültigen Form macht die Agentur für Arbeit aus der 
vom Gesetzgeber vorgesehenen Erreichbarkeitspflicht 
eine Ortsanwesenheitspflicht. Dies ist m.E. rechtswidrig, 
da eine Ortsanwesenheitspflicht keine nähere Regelung 
der Erreichbarkeitspflicht ist, sondern eine völlig neue 
Vorschrift, die schon allein wegen der Einschränkung 
des im Grundgesetz verankerten Rechts auf Freiheit der 
Person (Artikel 2) in keinem Fall durch eine Anordnung 
der BA erfolgen kann. Artikel 2 des Grundgesetzes sieht 
ausdrücklich vor, dass in das Recht auf Freiheit aus-

schließlich durch ein Gesetz eingegriffen werden darf, 
und nicht durch eine Anordnung. 
   Die Regelung der Ortsanwesenheitspflicht, die es sonst 
nur für Straftäter im offenen Vollzug, für Tatverdächtige 
in einem Ermittlungsverfahren oder in der Bundesrepu-
blik befristet geduldete Asylsuchende gibt, ist für die 
Durchsetzung der Erreichbarkeit zudem völlig unver-
hältnismäßig. Heute ist fast jeder Mensch an jedem Ort 
zu jeder Zeit per E-Mail oder Handy ohne Zeitverlust zu 
erreichen. Insofern sind auch die von den Argen prakti-
zierten „Urlaubsregelungen“ völliger Unsinn. Wenn ich 
mich drei Wochen an einem anderen Ort, warum auch 
immer, aufhalte, möchte ich doch nicht nach meiner 
Rückkehr hören, dass man letzte Woche die optimale 
Stelle für mich verfügbar hatte, sie aber jemand anderen 
überlassen musste, weil ich drei Wochen nicht ortsan-
wesend war. Wer intensiv eine Stelle sucht, ist oft schon 
allein deshalb ortsabwesend. Das bedeutet aber nicht, 
dass er für die Arge nicht verfügbar ist. Die jetzige Rege-
lung ist unsinnig, kontraproduktiv und zudem rechts-
widrig. Braucht man wirklich erst wieder ein Urteil aus 
Karlsruhe, um hier etwas zu ändern? Worum geht es der 
Bundesagentur eigentlich – Vermittlung zu optimieren 
oder Betroffene zu schikanieren? 

(05.09.2009, Dietmar Brach, Wiesbaden,
 Rechtsbeistand Arbeitslosenhilfe Rheinland-Pfalz)

Trotz Krankheit
Arbeitslosengeld-2-Empfän-
ger müssen der Meldepflicht 
nachkommen, auch wenn sie 
arbeitsunfähig erkrankt sind. 
Ausnahme: Bei Bescheinigun-
gen durch den Arzt, dass Ter-
mine aufgrund von Krankheit 
nicht wahrgenommen werden 
können.
   Das Landessozialgericht 
Rheinland-Pfalz (AZ: L 5 AS 
131/08) urteilte: ALG-2-
Bezieher müssen sich beim 
zuständigen JobCenter mel-
den, auch wenn der Betrof-
fene arbeitsunfähig erkrankt 
ist. Im konkreten Fall hatte 
der SGB-II-Leistungsträger 
mehrfach den Kläger zu einer 
Besprechung eines Bewer-
berangebots eingeladen. Der 
Kläger sagte die Termine ab 
und legte dem JobCenter 
entweder eine Bescheinigung 
über einen gleichzeitig statt-
findenen Arzttermin vor oder 
eine Krankmeldung (Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung 
AU). Das JobCenter verlangte 
von dem Hartz-IV-Betroffenen 
jeweils eine Bescheinigung 
vom Arzt vorzulegen, aus der 
hervor geht, dass man aus 
gesundheitlichen Gründen zu 
dem anberaumten Meldeter-
min nicht erscheinen kann.  
Dieser Anforderung durch das 
JobCenter kam der Betroffene 
nicht nach. Das JobCenter 
griff daraufhin zu Sanktio-
nen und kürzte den ALG-2-
Regelsatz. Dagegen klagte 
der Mann.
   Doch das Landessozialge-
richts Rheinland-Pfalz teilte 
die Auffassung des JobCen-
ters. Hartz-IV-Bezieher müs-
sen grundsätzlich erscheinen, 
auch wenn eine Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung 
vorliegt. Nur wenn die Erkran-
kung einen Meldetermin nicht 
zulässt, dürfe der Regelsatz 
nicht sanktioniert werden. 
„Auch die Wahrnehmung eines 
Arzttermins ist nur dann ein 
wichtiger Grund für die Ver-
säumung eines Meldetermins, 
wenn es sich um einen notfall-
mäßigen oder aus sonstigen 
Gründen unaufschiebbaren 
Termin handelt.“ Zuvor hatte 
der Kläger beim Sozialgericht 
Trier geklagt.  Das Sozialge-
richt gelangte jedoch zu der 
selbigen Entscheidung. Die 
Landessozialrichter folgten 
demnach der Entscheidung 
des SG Triers. (23.09.2009)

JOBCENTER
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vor Ort
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Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do: 11-18 Uhr
Fr: 11-15 Uhr
Telefon: 21997140/7512011
Fax: 2172926
EMail: bezirk@die-linke-tem-
pelhof-schoeneberg.de
Internet: www.die-linke-
tempelhof-schoeneberg.de

  Termine
Soweit nicht anders angege-
ben in der Roten Insel,
Feurigstr. 67/68

  BO Arbeit & Soziales

Jeden letzten Montag im 
Monat (i.M.), 19 Uhr  

 BO Olivenbaum

Jeden 1. Montag i.M., 19 Uhr, 
Rathaus Schöneberg, R. 2113  

  BO Schöneberg

Jeden 2. Montag i.M., 19 Uhr 

  Treffen BO Tempelhof

Bitte telefonisch erfragen

  Bezirksvorstand

Bitte telefonisch erfragen    

  Offene Lupe-Redaktion

Bitte telefonisch erfragen   

  AK Flüchtlings- und
  Migrationspolitik

Jeden 2. Dienstag i.M., 19 Uhr

  Inselgespräche

Jeden 1. Samstag i.M., 15 Uhr

  IG Nahverkehr

Jeden 2. Mittwoch i.M., 17 Uhr
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DIE LINKE auch im 
Bezirk gestärkt: 
Wir sagen Danke!
Nach wochenlangem Einsatz 
haben wir zum ersten Mal im 
Bezirk ein zweistelliges Ergebnis - 
10 Prozent - erzielen können. Aber 
auch unsere Erststimmen konnten 
wir fast verdoppeln. Das ist ein 
Erfolg. Dafür möchte ich an dieser 
Stelle allen WahlkämpferInnen 
im Namen des Bezirksvorstandes 
herzlich danken. Ohne deren 
Engagement in den vergangenen 
Wochen wäre ein solches Ergebnis 
in Tempelhof-Schöneberg nicht 
möglich gewesen. 
   Das zeigt, dass wir den positiven Trend in unserem Be-
zirk ausbauen konnten. Viele Jung- und ErstwählerInnen, 
MigrantInnen und viele SGB-II-Betroffene haben uns ge-
wählt. DIE LINKE hat auch Stimmen von BürgerInnen im 
Bezirk erhalten, denen es finanziell gut geht, die aber für 
eine gesellschaftliche Veränderung stehen. Fast 17.000 
Menschen haben sich für uns entschieden. Sie wünschen 
mit ihrer Stimme für DIE LINKE, mehr soziale Gerech-
tigkeit und Frieden weltweit. Diesen Auftrag werden wir 
ernst nehmen. Unseren Kampf für bessere Bildungsbe-
dingungen, gegen Hartz IV, Niedriglohnsektor und gegen 
die Rente mit 67, für den flächendeckenden Mindestlohn, 
für das Wahlrecht für Nichtdeutsche, für die doppelte 
Staatsbürgerschaft, für Frieden und für den Atomaus-
stieg werden wir viel stärker wie bisher - zusammen mit 
außerparlamentarischen Kräften weiterführen. 
   Ein weiterer Grund zur Freude ist, dass die Rechts-
extremisten bei uns im Bezirk an Stimmen verloren 

haben. Rassismus ist keine Meinungsäußerung, sie muss 
bekämpft werden. Dem werden wir weiterhin mit gesell-
schaftlichen Kräften und mit anderen demokratischen 
Parteien im Bezirk und berlinweit entgegenwirken.
   Die Wahlbeteiligung im Bezirk lag bei 74,3 Prozent. 
Das ist zwar über dem Berliner Durchschnitt, dennoch 
viel zu gering. İch hoffe, dass sich das in Zukunft ändert 
und mehr Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
machen.
   Ich habe zum ersten Mal für den Bundestag kandi-
diert. Es war für mich auf jeden Fall in vielen Hinsichten 
eine sehr erfahrungsreiche Zeit. Ich hatte sehr oft die 
Möglichkeit, mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins 
Gespräch zu kommen, mir ihre Wünsche, Sorgen und 
Probleme anzuhören und mit ihnen über die notwen-
digen sozialen Veränderungen in der Gesellschaft zu 
diskutieren.                                            

          Figen Izgin
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